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Hoenle AG 
Sitz Gilching, Landkreis Starnberg 
ISIN DE0005157101, WKN 515710 
 
Eindeutige Kennung des Ereignisses: DE0005157101-GMET-202603 
 
 
 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 
 
 
 
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der 
 
am Dienstag, den 24. März 2026, um 10.00 Uhr (MEZ),  
 
im Konferenzzentrum München der Hanns-Seidel-Stiftung e.V., Lazarettstraße 33, 80636 München, 
 

stattfindenden diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung der Hoenle AG ein. 
 
Sämtliche Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats beabsichtigen, an der gesamten Hauptversammlung teil- 
zunehmen. 
 
 
I. Tagesordnung und Beschlussvorschläge 

 
 
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Hoenle AG zum 30. September 2025 und des gebilligten Kon-
zernabschlusses zum 30. September 2025, des zusammengefassten Lageberichts für die Hoenle AG und den Kon-
zern, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024/2025 sowie des erläuternden Berichts zu den Anga-
ben nach § 289a und § 315a Handelsgesetzbuch 
 
Zu Tagesordnungspunkt 1 wird kein Beschluss gefasst. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahres- 
und Konzernabschluss gebilligt; damit ist der Jahresabschluss festgestellt. Somit entfällt eine Feststellung durch die 
Hauptversammlung. Die Hauptversammlung hat zu diesem Tagesordnungspunkt deshalb keinen Beschluss zu fassen. 
Jahresabschluss, Konzernabschluss, der zusammengefasste Lagebericht für die Hoenle AG und den Konzern, der Be-
richt des Aufsichtsrats und der Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289a und § 315a Handelsgesetzbuch sind 
der Hauptversammlung, ohne dass es nach dem Aktiengesetz einer Beschlussfassung bedarf, zugänglich zu machen.  
 
Die genannten Unterlagen sind ab dem Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung auf der Internetseite der Ge-
sellschaft unter https://www.hoenle.com/de/investoren/hauptversammlung/ zugänglich und können dort auch wäh-
rend der Hauptversammlung eingesehen werden. Ferner werden die genannten Unterlagen auch in der Hauptver-
sammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre ausgelegt und in der Hauptversammlung näher erläutert werden.  
 
 
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024/2025 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024/2025 Entlastung zu 
erteilen.  
 
 
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024/2025 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024/2025 Entlastung 
zu erteilen. 

https://www.hoenle.com/de/investoren/hauptversammlung/
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4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025/2026 sowie über die Wahl des 
Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichterstattung  
 
Gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses schlägt der Aufsichtsrat vor, zu wählen: 
 

a) Die RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, 
wird zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025/2026 gewählt.  

 
Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme durch 
Dritte ist und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten beschränkende Klausel im Sinne von Art. 16 Absatz 6 der 
EU-Abschlussprüferverordnung auferlegt wurde (Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 16. April 2014). 

 
b) Die RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, 

wird zum Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2025/2026 für die Hoenle AG und den Kon-
zern bestellt. Die Bestellung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Gesellschaft verpflichtet 
ist, für das Geschäftsjahr 2025/2026 einen prüfungspflichtigen Nachhaltigkeitsbericht für die Hoenle AG 
und/oder den Konzern zu erstellen und ein Prüfer für die Prüfung dieses Nachhaltigkeitsberichts durch die 
Hauptversammlung zu bestellen ist.  

 
Die Bestellung zum Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts durch die Hauptversammlung erfolgt vorsorglich vor 
dem Hintergrund der Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezem-
ber 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 und der Richtlinien 2004/109/EG, 2006/43/EG und 
2013/34/EU hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen, die in nationales Recht um-
zusetzen ist. Gemäß der vorgenannten Richtlinie müssen kapitalmarktorientierte Unternehmen ihren (Kon-
zern-)Lagebericht um einen (Konzern-)Nachhaltigkeitsbericht erweitern, der durch den Abschlussprüfer oder  
– nach Wahlmöglichkeit des jeweiligen Mitgliedstaats – einen anderen (Abschluss-)Prüfer oder einen unab-
hängigen Erbringer von Bestätigungsleistungen zu prüfen ist. Im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Einberu-
fung im Bundesanzeiger befindet sich ein Gesetz zur Umsetzung dieser Richtlinie im Gesetzgebungsverfahren, 
das eine Bestellung dieses Prüfers durch die Hauptversammlung vorsieht („CSRD-Umsetzungsgesetz“). Es ist 
zu erwarten, dass das CSRD-Umsetzungsgesetz noch im weiteren Verlauf dieses Jahres in Kraft treten wird. 
Der aktuelle Entwurf des CSRD-Umsetzungsgesetz sieht vor, dass die Nachhaltigkeitsberichtpflichten in meh-
reren Schritten (Wellen) in Kraft treten. Dabei sollen im ersten Schritt zunächst nur sehr große Unternehmen 
zur Einführung einer Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet werden. Diese sollen erstmals in 2026 über 
das Geschäftsjahr 2025 berichten müssen („1. Welle“). Betroffen sollen zunächst nur Unternehmen sein, die 
bilanzrechtlich als „groß“ gelten und entweder kapitalmarktorientiert oder ein Kreditinstitut oder Versiche-
rungsunternehmen sind. Zusätzliche Voraussetzung ist, dass sie im Jahresdurchschnitt mehr als 1.000 Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigen. Da die Hoenle Gruppe im Jahresdurchschnitt weniger als 
1.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt, wäre die Hoenle AG hiervon nicht betroffen. Nach 
dem aktuellen Entwurf des CSRD-Umsetzungsgesetzes sind Unternehmen, die im Jahresdurchschnitt weniger 
als 1.000 Arbeitnehmer beschäftigen, erstmals für nach dem 1. Januar 2027 beginnende Geschäftsjahre zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet. Die Hoenle AG wäre daher erstmals für das am 01. Oktober 
2027 beginnende Geschäftsjahr zur Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts und zu dessen Prüfung durch 
einen Nachhaltigkeitsprüfer verpflichtet. Da derzeit aber noch mit Sicherheit vorhergesehen werden kann, ob 
der Gesetzesentwurf in der aktuellen Fassung auch tatsächlich verabschiedet und die Hoenle AG tatsächlich 
erst zu einem späteren Zeitpunkt und nicht bereits für das Geschäftsjahr 2025/2026 zur Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung verpflichtet ist, soll vorsorglich ein Nachhaltigkeitsprüfer bestellt werden. 
 

 
5. Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds  
 
Am 01. Oktober 2025 wurde Herr Dr. Franz Richter, der zuvor das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden bei der  
Hoenle AG ausgeübt hat, vom Aufsichtsrat als Nachfolger für das ausgeschiedene Vorstandsmitglied Dr. Markus 
Arendt in den Vorstand der Hoenle AG entsendet und hat sein Amt als Aufsichtsrat zunächst ruhen lassen. Mit Wir-
kung zum 01. März 2026 wurde Herr Dr. Richter nunmehr für die Dauer von drei Jahren zum Vorstandsvorsitzenden 
der Hoenle AG bestellt. Er hat mit Wirkung zum Ablauf des 28. Februar 2026 sein Mandat als Aufsichtsrat der  
Hoenle AG niedergelegt. 
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In dieser Hauptversammlung soll daher ein neues Mitglied des Aufsichtsrats gewählt werden.  
 
Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 95, 96 Absatz 1, 101 Absatz 1 Aktiengesetz sowie § 10 Absatz 1 der Satzung der 
Hoenle AG aus fünf von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. 
 
Gemäß § 10 Absatz 2 der Satzung der Hoenle AG erfolgt die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder grundsätzlich für die Zeit 
bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das vierte Geschäftsjahr nach 
Beginn der Amtszeit beschließt. Die Hauptversammlung kann eine hiervon abweichende kürzere Amtsdauer beschlie-
ßen. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle 
eines vorzeitig ausscheidenden Mitglieds gewählt, so erfolgt die Wahl gemäß § 10 Absatz 4 der Satzung der Hoenle AG 
für den Rest der Amtszeit des ausscheidenden Mitglieds.  
 
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. 
 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Heiko Geissler, ausgeübter Beruf: Managing Partner der  
Peter Möhrle Holdig GmbH & Co. KG, Hamburg, Wohnort: Oberursel, für die restliche Amtszeit des ausscheidenden 
Aufsichtsratsmitglieds, Herrn Dr. Franz Richter, d.h. bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlas-
tung für das Geschäftsjahr 2027/2028, beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen.  
 
Herr Heiko Geissler ist derzeit nicht Mitglied eines anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats oder eines vergleich-
baren in- oder ausländischen Kontrollgremiums von Wirtschaftsunternehmen. 

 
Herr Heiko Geissler ist Managing Partner der Peter Möhrle Gruppe. Die Peter Möhrle Gruppe hielt indirekt über die 
Zweiunddreißigste PMB Management SE, Hamburg, zum Zeitpunkt der letzten Hauptversammlung der Hoenle AG am 
25.03.2025 annähernd 30% der Aktien und damit des Grundkapitals an der Hoenle AG.  
Bei der Zweiunddreißigste PMB Management SE handelt es sich daher mit Blick auf die Hoenle AG um einen wesent-
lich beteiligten Aktionär im Sinne des Deutschen Corporate Governance Kodex. Im Übrigen bestehen nach Einschät-
zung des Aufsichtsrats keine im Sinne von Empfehlung C.13 des Deutschen Corporate Governance Kodex offenzule-
genden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zur Gesellschaft, deren Konzernunternehmen, den Organen 
der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats 
ist Herr Heiko Geissler als unabhängig einzustufen. 
 
Herr Heiko Geissler qualifiziert sich aufgrund seiner Ausbildung und seiner langjährigen beruflichen Praxis als unab-
hängiger Finanzexperte i.S.d. § 100 Abs. 5 Aktiengesetz, der Sachverstand sowohl auf dem Gebiet der Rechnungsle-
gung als auch auf dem Gebiet der Abschlussprüfung hat. 
 
Der Aufsichtsrat hat sich bei Herrn Heiko Geissler versichert, dass dieser den zu erwartenden Zeitaufwand für die Tä-
tigkeit im Aufsichtsrat der Gesellschaft aufbringen kann. 
 
Ein Lebenslauf von Herrn Heiko Geissler ist unter Abschnitt II. im Anschluss an die Tagesordnung abgedruckt und ist 
auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.hoenle.com/de/investoren/hauptversammlung/ zugänglich 
und kann dort auch während der Hauptversammlung eingesehen werden. Ferner wird der Lebenslauf auch in der 
Hauptversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre ausgelegt. 
 
 
6.  Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2026 für Bar- und Sachkapitalerhöhun-
gen mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses sowie über entsprechende Satzungsänderungen 
 
Die in der Hauptversammlung vom 23. März 2021 beschlossene und in § 5 Absatz 3 der Satzung der Hoenle AG gere-
gelte Ermächtigung des Vorstands zur Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen und/ oder Sacheinlagen (geneh-
migtes Kapital 2021), von der bislang kein Gebrauch gemacht wurde, ist bis zum 22. März 2026 befristet und ist daher 
im Zeitpunkt der Durchführung der Hauptversammlung am 24. März 2026 bereits erloschen.  
 
Damit Vorstand und Aufsichtsrat auch künftig in der Lage sind, genehmigtes Kapital insbesondere zum Erwerb von 
Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen und sonstigen Wirtschaftsgütern sowie zur Stärkung der Eigenmittel der 
Gesellschaft einzusetzen und um hierbei sowohl auf Bar- als auch auf Sachkapitalerhöhungen zurückgreifen zu kön-
nen, soll unter Aufhebung des genehmigten Kapitals 2021 ein neues genehmigtes Kapital für Bar- und Sachkapitaler-
höhungen (genehmigtes Kapital 2026) beschlossen werden und die Satzung entsprechend angepasst werden. 

https://www.hoenle.com/de/investoren/hauptversammlung/
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:  
 
a) Die von der Hauptversammlung am 23. März 2021 beschlossene Ermächtigung zur Kapitalerhöhung gegen Bar- 
und/ oder Sacheinlagen (genehmigtes Kapital 2021) sowie die in derselben Hauptversammlung beschlossene Ermäch-
tigung zum Ausschluss des Bezugsrechts werden aufgehoben; § 5 Absatz 3 der Satzung der Hoenle AG wird ebenfalls 
aufgehoben. 
 
b) Der Vorstand wird bis zum 23. März 2031 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital durch 
einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien (Stammaktien) ge-
gen Bareinlagen und/ oder Sacheinlagen um bis zu € 600.000,00 (in Worten: Euro sechshunderttausend) zu erhöhen 
(genehmigtes Kapital 2026). Die Aktien können dabei nach § 186 Absatz 5 Aktiengesetz auch von einem oder mehre-
ren Kreditinstitut(en) mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug an-
zubieten (sog. „mittelbares Bezugsrecht“). 
 
Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhö-
hung und ihrer Durchführung festzulegen. Der Vorstand ist dabei insbesondere ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats einen vom Gesetz abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung der neuen Aktien zu bestimmen, insbeson-
dere auch die Gewinnbeteiligung der neuen Aktien auf ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr zu erstrecken, soweit 
die Hauptversammlung hierüber noch keinen Gewinnverwendungsbeschluss gefasst hat.  
 
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus geneh-
migtem Kapital und, falls das genehmigte Kapital bis zum 23. März 2031 nicht oder nicht vollständig ausgenutzt wor-
den sein sollte, nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen. 
 
c)  Der Vorstand wird darüber hinaus ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in 
folgenden Fällen ganz oder teilweise auszuschließen:  
 
(a)  um etwaige Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht auszunehmen;  
 
(b)  zur Gewinnung von Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen 
oder Unternehmensteilen, von Gesamtheiten von Wirtschaftsgütern, die einen Betrieb oder einen Betriebsteil bilden, 
Patenten oder anderen gewerblichen Schutzrechten oder Lizenzrechten; 
 
(c)  wenn der Ausgabepreis der neuen Stückaktien den Börsenpreis der Aktien der Hoenle AG nicht wesentlich unter-
schreitet. Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 
186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz ausgegebenen Aktien insgesamt 10% des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, 
und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. 
 
d)  Satzungsänderung 
 
§ 5 Abs. 3 der Satzung der Hoenle AG wird vollständig neu gefasst und lautet nunmehr wie folgt: 
 
„(3) Der Vorstand ist bis zum 23. März 2031 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital durch ein-
malige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien (Stammaktien) gegen 
Bareinlagen und/ oder Sacheinlagen um bis zu € 600.000,00 (in Worten: Euro sechshunderttausend) zu erhöhen (ge-
nehmigtes Kapital 2026). Die Aktien können dabei nach § 186 Absatz 5 Aktiengesetz auch von einem oder mehreren 
Kreditinstitut(en) mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubie-
ten (sog. „mittelbares Bezugsrecht“).  
 
Der Vorstand ist darüber hinaus ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in fol-
genden Fällen ganz oder teilweise auszuschließen:  
 
(a)  um etwaige Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht auszunehmen;  
 
(b)  zur Gewinnung von Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen 
oder Unternehmensteilen, von Gesamtheiten von Wirtschaftsgütern, die einen Betrieb oder einen Betriebsteil bilden, 
Patenten oder anderen gewerblichen Schutzrechten oder Lizenzrechten; 
 



Seite 5 

(c)  wenn der Ausgabepreis der neuen Stückaktien den Börsenpreis der Aktien der Hoenle AG nicht wesentlich unter-
schreitet. Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 
§ 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz ausgegebenen Aktien insgesamt 10% des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, 
und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. 
 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ih-
rer Durchführung festzulegen. Der Vorstand ist dabei insbesondere ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats ei-
nen vom Gesetz abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung der neuen Aktien zu bestimmen, insbesondere auch die 
Gewinnbeteiligung der neuen Aktien auf ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr zu erstrecken, soweit die Hauptver-
sammlung hierüber noch keinen Gewinnverwendungsbeschluss gefasst hat.  
 
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus geneh-
migtem Kapital und, falls das genehmigte Kapital bis zum 23. März 2031 nicht oder nicht vollständig ausgenutzt wor-
den sein sollte, nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen.“ 
 
Vor dem Hintergrund der vorstehend vorgeschlagenen Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals erstattet der 
Vorstand schriftlich Bericht über die Gründe, aus denen das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist. Der Bericht 
ist im Anschluss an die Tagesordnung abgedruckt und von der Einberufung der Hauptversammlung an im Internet un-
ter https://www.hoenle.com/de/investoren/hauptversammlung/ zugänglich und kann dort auch während der Haupt-
versammlung eingesehen werden. Ferner wird der Bericht auch in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme der Akti-
onäre ausgelegt.  
 
 
7. Beschlussfassung über die Billigung des gemäß § 162 Aktiengesetz erstellten und geprüften Vergütungsberichts 
für das Geschäftsjahr 2024/2025 
 
Nach § 120a Absatz 4 Aktiengesetz hat die Hauptversammlung über die Billigung des gemäß § 162 Aktiengesetz er-
stellten und geprüften Vergütungsberichts für das vorausgegangene Geschäftsjahr Beschluss zu fassen. Gemäß § 162 
Aktiengesetz ist ein Vergütungsbericht von Vorstand und Aufsichtsrat zu erstellen und der Hauptversammlung gemäß 
§120a Absatz 4 Aktiengesetz zur Billigung vorzulegen.  
 
Der Vergütungsbericht wurde gemäß §162 Absatz 3 Aktiengesetz durch den Abschlussprüfer daraufhin geprüft, ob die 
gesetzlich geforderten Angaben nach §162 Absatz 1 und 2 Aktiengesetz gemacht wurden. Der Vermerk über die Prü-
fung des Vergütungsberichts ist dem Vergütungsbericht beigefügt. 
 
Der gemäß § 162 Aktiengesetz erstellte und geprüfte Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024/2025 ist im Inter-
net unter https://www.hoenle.com/de/investoren/hauptversammlung/ zugänglich und kann dort auch während der 
Hauptversammlung eingesehen werden. Ferner wird der Vergütungsbericht auch in der Hauptversammlung zur Ein-
sichtnahme der Aktionäre ausgelegt. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den gemäß § 162 Aktiengesetz erstellten und geprüf-
ten Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024/2025 zu billigen.  
 
  

https://www.hoenle.com/de/investoren/hauptversammlung/
https://www.hoenle.com/de/investoren/hauptversammlung/
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II.  Anlage zu Tagesordnungspunkt 5 - Lebenslauf von Herrn Heiko Geissler 

 

 

Heiko Geissler 
 
Nationalität: Deutsch 
Geburtsjahr: 1980 
 
 
 

Berufliche Erfahrung 
 

Jan 2026 – heute  Peter Möhrle Holding, Hamburg 

    Geschäftsführender Partner  

    Managing Partner im Investment- und Portfolioteam 

 

Jan 2021 – Dez 2025  Ardian Germany GmbH, (Private-Equity-Fonds 6,5 Mrd. €) Frankfurt 

    Geschäftsführer Buyout DACH 
    Leiter des Investmentteams für das in Frankfurt ansässige Buyout-Team 
 

2022-2025  SLV Lighting Group, paneuropäischer B2B-Beleuchtungslösungsanbieter 
    Aufsichtsratsmitglied 
 
Okt 2014 – Dez 2020 Montagu Private Equity GmbH, (Private-Equity-Fonds 3 Mrd. €) Frankfurt 
    Partner (Aug 2018 – Dez 2020, Investment Director: (Okt 2014 – Juli 2018) 
 

2015-2020  Artemis Gruppe, deutsche ambulante ophthalmologische Kette 
    Mitglied des Beirats 
 
Sept 2006 – Sept 2014 3i Deutschland GmbH, (Private-Equity-Fonds 5 Mrd. €), Frankfurt 
    Stellvertretender Direktor (Juli 2012 – September 2014),  
    Senior Associate, Associate (Juli 2008 –  Juni 2012),  
    Analyst (September 2006 – Juni 2008) 
    Mitglied des Investmentteams mit Schwerpunkt DACH-Region 
 

2007-2011  NORMA Group, internationaler Befestigungsspezialist 
    Beobachter des Beirats 
 

2008-2012  Scandlines, deutsch-skandinavischer Fährbetreiber 
    Beobachter des Aufsichtsrats 
 

2011-2014  Hilite, deutsch-amerikanischer Automobilzulieferer  

    Mitglied des Beirats 

 

2013-2014  Atesteo, deutscher Testdienstleister, 

    Mitglied des Beirats 
 
 

Ausbildung 
 

Sept 2002 – Aug 2006 Maastricht University, Niederlande 

     Master of Science (MSc) in Internationaler Betriebswirtschaftslehre 
 
Aug 2004 – Dez 2004  University of Minnesota, Carlson School of Management, USA –  
 
Sept 2001 – Aug 2002 Maastricht University, Niederlande 
    Internationale Betriebswirtschaftslehre 
    (Vordiplom) 
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Unabhängigkeit im Sinne des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) 2022  
 
Heiko Geissler ist unabhängig im Sinne des DCGK. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass Herr Geissler Mitarbeiter 
der Peter Möhrle Gruppe ist, die indirekt über die Zweiunddreißigste PMB Management SE, Hamburg über 10 % der 
Aktien und damit des Grundkapitals an der Hoenle AG hält. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen keine weite-
ren persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen von Herrn Geissler zu der Hoenle AG oder deren Konzernunterneh-
men, den Organen der Hoenle AG oder einem wesentlich an der Hoenle AG beteiligten Aktionär, die einen wesentli-
chen und nicht nur vorübergehenden Interessenkonflikt begründen können. 
 

Kompetenzprofil 
 
Heiko Geissler erfüllt folgende Besetzungsziele und Ausprägungen des Kompetenzprofils des Aufsichtsrats der Hoenle 
AG: 
 

- Unternehmensführung und -kontrolle  
- Internationalität  
- Recht/Compliance  
- Personal  
- Nachhaltigkeit/ESG  

 
Er ist Finanzexperte i.S.d. § 100 Abs. 5 AktG  

- Rechnungslegung 
- Abschlussprüfung 
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III. Bericht des Vorstands zu der unter Punkt 6 der Tagesordnung vorgesehenen Schaffung eines neuen genehmigten 
Kapitals und zu der dort vorgesehenen Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss (§ 186 Absatz 4 Satz 2 in Verbin-
dung mit § 203 Absatz 1 und 2 Aktiengesetz) 

 
Die in der Hauptversammlung vom 23. März 2021 beschlossene und in § 5 Absatz 3 der Satzung der Hoenle AG gere-
gelte Ermächtigung des Vorstands zur Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen und/ oder Sacheinlagen (geneh-
migtes Kapital 2021), von der bislang kein Gebrauch gemacht wurde, ist bis zum 22. März 2026 befristet und ist daher 
im Zeitpunkt der Durchführung der Hauptversammlung am 24. März 2026 bereits erloschen.  
 
Unter Tagesordnungspunkt 6 soll daher ein neues genehmigtes Kapital 2026 von insgesamt € 600.000,00 (d.h. im Um-
fang von annähernd 10% des Grundkapitals von aktuell € 6.062.930,00) im Wege der Satzungsänderung geschaffen 
werden, das bis zum 23. März 2031 befristet sein soll.  
 
Im Interesse größtmöglicher Flexibilität soll auch das neue genehmigte Kapital 2026 insgesamt sowohl für Bar- als 
auch für Sachkapitalerhöhungen zur Verfügung stehen. 
 
Die Gesellschaft beabsichtigt, auch zukünftig durch Akquisitionen von Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen 
oder Unternehmensteilen ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und dadurch langfristige und kontinuierliche Ertrags-
zuwächse zu ermöglichen. Dadurch soll zusätzlich der Wert der Aktie der Gesellschaft gesteigert werden. Um auch 
Eigenkapital zur Finanzierung einsetzen zu können, ist es notwendig, das vorgeschlagene genehmigte Kapital zu schaf-
fen. Da eine Kapitalerhöhung bei einer Akquisition kurzfristig erfolgen muss, kann diese in aller Regel nicht von der nur 
einmal jährlich stattfindenden Hauptversammlung unmittelbar beschlossen werden. Vielmehr bedarf es aus diesem 
Grund der Schaffung eines genehmigten Kapitals, auf das der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats schnell zu-
rückgreifen kann. 
 
-  Barkapitalerhöhung 
 
Im Falle der Barkapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals ist den Aktionären grundsätzlich ein Be-
zugsrecht einzuräumen, wobei auch ein mittelbares Bezugsrecht im Sinne des § 186 Absatz 5 Aktiengesetz genügt. Die 
Ausgabe von Aktien unter Einräumung seines solches mittelbaren Bezugsrechts ist bereits nach dem Gesetz nicht als 
Bezugsrechtsausschluss anzusehen. Den Aktionären werden letztlich die gleichen Bezugsrechte gewährt wie beim di-
rekten Bezug. Aus abwicklungstechnischen Gründen werden lediglich ein oder mehrere Kreditinstitut(e) an der Ab-
wicklung beteiligt.  
 
Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge, die infolge des Be-
zugsverhältnisses entstehen und nicht mehr gleichmäßig auf alle Aktionäre verteilt werden können, zur Erleichterung 
der Abwicklung vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. 
 
In Fällen der Barkapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals soll der Vorstand ferner gemäß §§ 203 
Absatz 1 und 2, 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats hinsichtlich 
eines Erhöhungsbetrages, der weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung noch im Zeitpunkt der Aus-
nutzung der Ermächtigung 10% des vorhandenen Grundkapitals übersteigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszu-
schließen, wenn die neuen Aktien zu einem Ausgabebetrag ausgegeben werden, der den Börsenkurs nicht wesentlich 
unterschreitet. 
 
Diese Ermächtigung versetzt die Gesellschaft in die Lage, Marktchancen in ihren verschiedenen Geschäftsfeldern 
schnell und flexibel zu nutzen und einen dafür bestehenden Kapitalbedarf ggf. auch sehr kurzfristig zu decken. Der 
Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht dabei der Verwaltung nicht nur ein zeitnäheres Agieren, sondern auch eine 
Platzierung der Aktien zu einem börsenkursnahen Preis. Dies führt im Vergleich zu Bezugsrechtsemissionen zu höhe-
ren Emissionserlösen. Zusätzlich kann mit einer derartigen Platzierung die Gewinnung neuer Aktionärsgruppen ver-
bunden werden. 
 
Bei Ausnutzung der Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß §§ 203 Absatz 1 und 2, 186 Absatz 3 Satz 
4 Aktiengesetz wird der Vorstand die Abweichung vom Börsenpreis so niedrig bemessen, wie dies nach den zum Zeit-
punkt der Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen möglich ist. Die Abweichung vom Börsenpreis zum Zeit-
punkt der Ausnutzung des genehmigten Kapitals wird keinesfalls mehr als 5% des dann aktuellen Börsenkurses betra-
gen. 
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Der Bezugsrechtsausschluss darf weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung noch im Zeitpunkt der 
Ausübung der Ermächtigung 10% des bestehenden Grundkapitals überschreiten. Durch diese Vorgaben wird in Über-
einstimmung mit den gesetzlichen Regelungen den Schutzbedürfnissen der Aktionäre im Hinblick auf einen Verwässe-
rungsschutz ihres Anteilsbesitzes Rechnung getragen. Jeder Aktionär hat aufgrund des börsenkursnahen Ausgabekur-
ses der neuen Aktien und aufgrund der größenmäßigen Begrenzung der bezugsrechtsfreien Kapitalerhöhung grund-
sätzlich die Möglichkeit, die zur Aufrechterhaltung seiner Anteilsquote erforderlichen Aktien zu annähernd gleichen 
Bedingungen über die Börse zu erwerben. Es ist daher sichergestellt, dass in Übereinstimmung mit der gesetzlichen 
Wertung des § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz die Vermögens- wie auch die Stimmrechtsinteressen bei einer Aus-
nutzung des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts angemessen gewahrt werden, während der Ge-
sellschaft im Interesse aller Aktionäre weitere Handlungsspielräume eröffnet werden. 
 
-  Sachkapitalerhöhung 
 
Im Zusammenhang mit der Absicht der Gesellschaft, auch weiterhin durch Akquisitionen von Unternehmen, Unter-
nehmensbeteiligungen oder Unternehmensteilen ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, bedarf die Gesellschaft auch 
der Möglichkeit, derartige Akquisitionen durch Aktien finanzieren zu können. 
 
Die Möglichkeit, Aktien der Gesellschaft als Akquisitionswährung anbieten zu können, schafft einen Vorteil im Wettbe-
werb um interessante Akquisitionsobjekte. Durch die vorgesehene Ermächtigung kann der Vorstand auf dem nationa-
len oder internationalen Markt rasch und flexibel auf vorteilhafte Angebote oder sich ansonsten bietende Gelegenhei-
ten reagieren. Um die Liquidität der Gesellschaft zu schonen, können oder sollen die im Rahmen der Akquisition von 
Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen zu zahlenden Gegenleistungen - insbesondere auch unter dem Ge-
sichtspunkt einer optimalen Finanzierungsstruktur - oft nicht mehr in Geld erbracht werden. Auch kann der Veräuße-
rer Wert darauf legen, als Gegenleistung Aktien der erwerbenden Gesellschaft zu erhalten, weil dies für ihn günstiger 
sein kann. 
 
Die Ermächtigung, das Bezugsrecht auszuschließen, um die neuen Aktien gegen Sacheinlagen zum Erwerb von Unter-
nehmen oder Unternehmensbeteiligungen auszugeben, soll den Vorstand in die Lage versetzen, eigene Aktien der 
Gesellschaft zur Verfügung zu haben, um in geeigneten Einzelfällen Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen oder 
Unternehmensteile, Patente, gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen oder eine einen Betrieb bildende Gesamtheit von 
Wirtschaftsgütern gegen Überlassung von Aktien der Gesellschaft erwerben zu können.  
 
Unternehmenserweiterungen, die durch einen Unternehmens- oder Beteiligungserwerb erfolgen, erfordern in der 
Regel schnelle Entscheidungen. Durch die vorgesehene Ermächtigung kann der Vorstand auf dem nationalen oder in-
ternationalen Markt rasch und flexibel auf vorteilhafte Angebote oder sich ansonsten bietende Gelegenheiten reagie-
ren und Möglichkeiten zur Unternehmenserweiterung durch den Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensbetei-
ligungen gegen Ausgabe von Aktien im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre ausnutzen. 
 
Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung unter Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen wird. Eine Ausnutzung dieser Möglichkeit wird nur dann 
erfolgen, wenn dies nach Einschätzung des Vorstands und des Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft und damit 
ihrer Aktionäre liegt. 
 
Der Vorstand wird über die Ausnutzung des genehmigten Kapitals jeweils in der nächsten Hauptversammlung berich-
ten. 
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IV. Teilnahmebedingungen 

 
1. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts  
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nach 
§ 19 der Satzung der Hoenle AG diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft unter der nachfolgend 
benannten Adresse oder E-Mail-Adresse in Textform (§ 126b Bürgerliches Gesetzbuch) in deutscher oder englischer 
Sprache anmelden und in Textform ihre Berechtigung durch einen Nachweis des Anteilsbesitzes nachgewiesen haben:  
 
Hoenle AG  
c/o meet2vote AG 
Marienplatz 1 
84347 Pfarrkirchen 
Deutschland 
E-Mail: anmeldung@meet2vote.de  
 
Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Geschäftsschluss des 02. März 2026, 24.00 Uhr (MEZ), („Nachweis-
stichtag“) zu beziehen und muss der Gesellschaft mit der Anmeldung unter der obigen Adresse oder E-Mail-Adresse 
spätestens bis zum Ablauf des 17. März 2026, 24.00 Uhr (MEZ), zugehen. Für den Nachweis des Anteilsbesitzes reicht 
ein durch den Letztintermediär gemäß § 67c Absatz 3 Aktiengesetz erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes aus.  
 
Nach Zugang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den teilnahmebe-
rechtigten Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Wir bitten die Aktionäre, frühzeitig für die 
Anmeldung und die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes unter vorgenannter Adresse Sorge zu tragen. 
Die Eintrittskarten sind lediglich organisatorische Hilfsmittel und keine Voraussetzungen für die Teilnahme an der 
Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts. 
 
Die Anmeldung kann auch in der Weise erfolgen, dass der Aktionär das ihm über das depotführende Kreditinstitut zu-
gesandte Formular zur Eintrittskartenbestellung ausfüllt und an das depotführende Kreditinstitut zurückschickt. Die 
erforderliche Anmeldung und die Übersendung des Nachweises des maßgeblichen Anteilsbesitzes werden in diesen 
Fällen durch das depotführende Institut vorgenommen.  
 
Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. 
 
Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises des Anteilsbesitzes einen 
geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Bestehen auch an diesem Zweifel, so kann die Gesellschaft die Berechti-
gung des Aktionärs zur Ausübung der Aktionärsrechte, insbesondere des Stimmrechts, zurückweisen. 
 
2. Nachweisstichtag und dessen Bedeutung 
 
Gemäß der Regelung in § 123 Absatz 4 Aktiengesetz gilt im Verhältnis zur Hoenle AG für die Teilnahme an der Haupt-
versammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht 
hat. Die Berechtigung zur Teilnahme oder der Umfang des Stimmrechts bemisst sich dabei ausschließlich nach dem 
Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag. Veränderungen im Aktienbestand nach dem Nachweisstichtag haben hierfür 
keine Bedeutung. Aktionäre, die ihre Aktien erst nach dem Nachweisstichtag erworben haben, können somit nicht an 
der Hauptversammlung teilnehmen, es sei denn, er bzw. sie lässt sich bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung er-
mächtigen. Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und den Nachweis erbracht haben, sind auch dann zur 
Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie die Aktien nach dem 
Nachweisstichtag veräußern. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes 
einher. Der Nachweisstichtag ist kein relevantes Datum für eine eventuelle Dividendenberechtigung. 
 
3. Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte 
 
Aktionäre, die nicht an der Hauptversammlung teilnehmen, haben die Möglichkeit, ihre Stimmrechte auch durch ei-
nen Bevollmächtigten – zum Beispiel einen Intermediär, einen Stimmrechtsberater, eine Aktionärsvereinigung oder 
einen sonstigen Dritten – ausüben zu lassen. Auch im Falle einer Bevollmächtigung muss die Anmeldung unter Vorlage 
des Nachweises des Anteilsbesitzes ordnungsgemäß erfolgen.  
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Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedür-
fen der Textform, wenn weder ein Intermediär im Sinne von § 67a Absatz 4 Aktiengesetz, noch ein Stimmrechtsbera-
ter, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 Absatz 8 Aktiengesetz gleichgestellten Institutionen oder 
Personen zur Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigt wird. Werden Vollmachten zur Stimmrechtsausübung an In-
termediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater oder Personen im Sinne § 135 Absatz 8 Aktiengesetz erteilt, 
besteht kein Textformerfordernis, jedoch ist die Vollmachtserteilung vom Bevollmächtigten nachprüfbar festzuhalten; 
sie muss zudem vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten. Wir 
bitten daher die Aktionäre, sich in diesem Fall mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht abzustim-
men. 
 
Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, befindet sich auf der Eintrittskarte, wel-
che den Aktionären nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung und Nachweiserbringung zu-
geschickt wird. Dieses Formular steht auch unter https://www.hoenle.com/de/investoren/hauptversammlung/ zum 
Herunterladen zur Verfügung.  
 
Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so ist die Gesellschaft gemäß § 134 Absatz 3 Satz 2 Aktiengesetz 
berechtigt, eine oder mehrere von diesen zurückzuweisen. Davon unberührt bleibt die Möglichkeit, für Aktien der Ge-
sellschaft, die ein Aktionär in unterschiedlichen Wertpapierdepots hält, jeweils einen eigenen Vertreter für die Haupt-
versammlung zu bestellen. 
 
Der Nachweis der Bevollmächtigung kann am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten am Versamm-
lungsort erbracht werden. Ferner kann der Nachweis der Bevollmächtigung der Gesellschaft an die nachstehende Ad-
resse oder E-Mail-Adresse übermittelt werden: 
 
Hoenle AG 
c/o meet2vote AG 
Marienplatz 1 
84347 Pfarrkirchen 
Deutschland 
E-Mail: hoenle@meet2vote.de  
 
4. Verfahren für die Stimmabgabe durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter  
 
Als Service bietet die Hoenle AG ihren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene 
Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten zu lassen.  
 
Den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern müssen in der Vollmacht verbindliche Weisungen für die 
Stimmrechtsausübung erteilt werden; sie sind verpflichtet, gemäß den ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Die 
Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen 
aus. Ohne Weisungen werden sich die Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten. Den Stimmrechtsvertretern steht 
bei der Ausübung des Stimmrechts kein eigener Ermessensspielraum zu. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
nehmen keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung 
des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen. 
 
Auch diejenigen Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen 
wollen, müssen sich frist- und formgerecht unter Vorlage des Nachweises des Anteilsbesitzes anmelden. 
 
Ein entsprechendes Formular, das zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesell-
schaft verwendet werden kann, wird nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Anteilsbesitznachweis zugesandt und 
steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.hoenle.com/de/investoren/hauptversammlung/ 
zum Herunterladen zur Verfügung. 
 
Die Vollmachten und Weisungen für die Stimmrechtsvertreter, die vor der Hauptversammlung erteilt werden, sind aus 
organisatorischen Gründen bis spätestens 23. März 2026, 24.00 Uhr (MEZ), per Post oder E-Mail an die vorstehend im 
Abschnitt „Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte“ genannte Anschrift oder E-Mail-Adresse zurückzu-
senden, andernfalls können diese nicht berücksichtigt werden.  
 

https://www.hoenle.com/de/investoren/hauptversammlung/
https://www.hoenle.com/de/investoren/hauptversammlung/
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Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der Hauptversammlung erschienenen Aktionä-
ren, Aktionärsvertretern bzw. deren Bevollmächtigten an, die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
auch während der Hauptversammlung mit der Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. 
 
5. Übermittlung von Informationen durch Intermediäre über SWIFT 
 
Neben den oben genannten Wegen der Anmeldung und Stimmabgabe kann die Anmeldung, Eintrittskartenbestellung 
und Vollmachts- und Weisungserteilung sowie deren Änderung gemäß § 67c Aktiengesetz auch über Intermediäre 
über SWIFT erfolgen. Autorisierte SWIFT-Teilnehmer nutzen dazu bitte 
 
BIC: CPTGDE5WXXX  
 
Instruktionen sind nur gemäß ISO 20022 über SWIFT möglich.  
 
Anmeldungen über SWIFT müssen spätestens bis zum letzten Anmeldetag (SWIFT Enrolment Market Deadline), das 
heißt bis 17. März 2026, 24.00 Uhr (MEZ), bei der Gesellschaft eingegangen sein. Änderungen von Eintrittskartenbe-
stellungen, Vollmachts- und Weisungserteilungen über SWIFT sind danach noch möglich und müssen bis 23. März 
2026, 12.00 Uhr (MEZ), (SWIFT Vote Market Deadline) bei der Gesellschaft eingegangen sein. 
 
6. Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Absatz 2, § 126 Absatz 1, § 127, § 131 Aktiengesetz 
 
a) Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Absatz 2 Aktiengesetz 
 
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil (5%) des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 
€ 500.000,00 erreichen (dies entspricht 500.000 Aktien), können gemäß § 122 Absatz 2 Aktiengesetz verlangen, dass 
Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt oder bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Be-
gründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Ergänzungsverlangen müssen der Gesellschaft mindestens 30 Tage 
vor der Versammlung zugehen, der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind dabei nicht mitzurech-
nen. Das Verlangen ist schriftlich (§ 126 Bürgerliches Gesetzbuch) oder in der elektronischen Form des § 126 a Bürger-
liches Gesetzbuch (d.h. mit qualifizierter elektronischer Signatur) an den Vorstand der Hoenle AG zu richten und muss 
der Gesellschaft daher spätestens bis zum 21. Februar 2026 bis 24.00 Uhr (MEZ) zugehen.  
 
Die Antragsteller haben nach § 122 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit § 122 Absatz 1 Satz 3 Aktiengesetz nachzuwei-
sen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie 
die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten. 
 
Etwaige Ergänzungsverlangen sind an folgende Anschrift zu richten: 
Vorstand der Hoenle AG, Nicolaus-Otto-Straße 2, 82205 Gilching, Deutschland 
E-Mail (mit qualifizierter elektronischer Signatur): hv2026@hoenle.com 
 
Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesan-
zeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden 
kann, dass sie die Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem unter der Inter-
netadresse https://www.hoenle.com/de/investoren/hauptversammlung/ bekannt gemacht und den Aktionären mit-
geteilt. 
 
b) Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß § 126 Absatz 1, § 127 Aktiengesetz 
 
Anträge von Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten gegen einen Vorschlag der Verwaltung zu einem bestimmten 
Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Absatz 1 Aktiengesetz sowie Wahlvorschläge von Aktionären bzw. ihren Bevoll-
mächtigten gemäß § 127 Aktiengesetz sind ausschließlich zu richten an: 
 
Hoenle AG 
c/o meet2vote AG 
Marienplatz 1 
84347 Pfarrkirchen 
Deutschland 

E-Mail: antrag@meet2vote.de 
 

mailto:hv2026@hoenle.com
https://www.hoenle.com/de/investoren/hauptversammlung/
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Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten, die bis zum 9. März 2026, 24.00 Uhr 
(MEZ), unter dieser Adresse oder E-Mail-Adresse eingegangen sind und die weiteren Voraussetzungen der §§ 126, 127 
Aktiengesetz erfüllen, und eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden den anderen Aktionären auf der Inter-
netseite der Gesellschaft unter https://www.hoenle.com/de/investoren/hauptversammlung/ zugänglich gemacht. 
Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.  
 

Gegenanträge und Wahlvorschläge sind nur dann gestellt, wenn sie während der Hauptversammlung mündlich ge-

stellt werden. 

 

Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge zu den verschiedenen Tagesord-

nungspunkten bzw. Wahlvorschläge zur Wahl des Abschlussprüfers bzw. zur Wahl des Prüfers für die Nachhaltigkeits-

berichterstattung  sowie zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern  auch ohne vorherige und fristgerechte Übermittlung 

an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt.  
 
c) Auskunftsrecht gemäß § 131 Absatz 1 Aktiengesetz 
 
In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär oder Aktionärsvertreter vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten 
der Gesellschaft, die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen so-
wie die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen verlangen, soweit die Aus-
kunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. 
 
Unter den in § 131 Absatz 3 Aktiengesetz genannten Voraussetzungen darf der Vorstand die Auskunft verweigern. 
 
Nach § 20 Absatz 2 der Satzung kann der Versammlungsleiter das Rede- und Fragerecht der Aktionäre zeitlich ange-
messen beschränken; er kann insbesondere bereits zu Beginn oder während der Hauptversammlung den zeitlichen 
Rahmen für den gesamten Verlauf der Hauptversammlung, für die Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunk-
ten sowie für den einzelnen Frage- und Redebeitrag angemessen festsetzen. 
 
Weitergehende Erläuterungen zu den Antragsrechten (§§ 122 Absatz 2, 126 Absatz 1, 127 Absatz 1 Aktiengesetz) und 
Auskunftsrechten (§ 131 Aktiengesetz) der Aktionäre können im Internet unter https://www.hoenle.com/de/investo-
ren/hauptversammlung/ eingesehen werden.  
 
7. Einsehbare Unterlagen und Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft 
 
Der Jahresabschluss, der Konzernabschluss, der zusammengefasste Lagebericht für die Hoenle AG und den Konzern, 
der Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2024/2025, der erläuternde Bericht zu den Angaben nach § 
289a und § 315a Handelsgesetzbuch, der Lebenslauf von Herrn Heiko Geissler, der Bericht des Vorstands zu dem unter 
Tagesordnungspunkt 6 genannten Bezugsrechtsausschluss sowie der gemäß § 162 Aktiengesetz erstellte und geprüfte 
Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024/2025 können im Internet unter https://www.hoenle.com/de/investo-
ren/hauptversammlung/ eingesehen werden und sind auch während der Hauptversammlung dort weiterhin online 
zugänglich. Ferner werden die vorgenannten Unterlagen auch in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme der Aktio-
näre ausgelegt. 
 
Die Einberufung der Hauptversammlung mit den gesetzlich geforderten Angaben und Erläuterungen ist über die Inter-
netseite der Gesellschaft https://www.hoenle.com/de/investoren/hauptversammlung/ zugänglich. Gleiches gilt auch 
für die Erläuterungen der Rechte der Aktionäre nach § 122 Absatz 2, § 126 Absatz 1, § 127, § 131 Absatz 1 Aktienge-
setz sowie die weiteren Informationen nach § 124a Aktiengesetz, die ebenfalls über die Internetseite der Gesellschaft 
https://www.hoenle.com/de/investoren/hauptversammlung/ zugänglich sind. Die Abstimmungsergebnisse werden 
nach der Hauptversammlung unter der gleichen Internetadresse bekannt gegeben.  
 
Auch während der Hauptversammlung werden die gesetzlich zugänglich zu machenden Unterlagen auf der Internet-
seite der Gesellschaft unter https://www.hoenle.com/de/investoren/hauptversammlung/ zugänglich sein und in der 
Hauptversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre ausgelegt. 
 
8.  Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 
 

https://www.hoenle.com/de/investoren/hauptversammlung/
https://www.hoenle.com/de/investoren/hauptversammlung/
https://www.hoenle.com/de/investoren/hauptversammlung/
https://www.hoenle.com/de/investoren/hauptversammlung/
https://www.hoenle.com/de/investoren/hauptversammlung/
https://www.hoenle.com/de/investoren/hauptversammlung/
https://www.hoenle.com/de/investoren/hauptversammlung/
https://www.hoenle.com/de/investoren/hauptversammlung/
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Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft € 6.062.930,00 und ist 
eingeteilt in 6.062.930 Stückaktien. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte an der Gesellschaft im Zeitpunkt der 
Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger beträgt damit jeweils 6.062.930. Aus 
von der Gesellschaft gehaltenen oder ihr gemäß § 71d Aktiengesetz zuzurechnenden eigenen Aktien können keine 
Stimmrechte ausgeübt werden; zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im Bun-
desanzeiger hält die Gesellschaft 1.076 eigene Aktien. 
 
9.  Hinweis zum Datenschutz 
 
Im Zusammenhang mit der Hauptversammlung der Hoenle AG werden personenbezogene Daten verarbeitet. In unse-
rer Datenschutzrechtlichen Betroffeneninformation für Aktionäre und Aktionärsvertreter haben wir alle Informatio-
nen zur Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Aktionäre und Aktionärsvertreter zusammengefasst. Die Da-
tenschutzhinweise können im Internet unter https://www.hoenle.com/de/investoren/hauptversammlung/ eingese-
hen werden und werden auch in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre ausgelegt. 
 
 
 
Gilching, im Februar 2026 
 
Hoenle AG 
Der Vorstand 
  

https://www.hoenle.com/de/investoren/hauptversammlung/
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Mindestinformationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie  

Tabelle 3 Blöcke A bis C des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 

 

Art der Angabe Beschreibung 

A. Inhalt der Mitteilung 

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses DE0005157101-GMET-202603 

2. Art der Mitteilung Einladung zur Hauptversammlung 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM] 

B. Angaben zum Emittenten 

1. ISIN  DE0005157101 

2. Name des Emittenten  Hoenle AG 

C. Angaben zur Hauptversammlung  

1. Datum der Hauptversammlung  24.03.2026 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:  

20260324] 

2. Uhrzeit der Hauptversammlung 10:00 Uhr (MEZ) 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:  

09:00 UTC] 

3. Art der Hauptversammlung  Ordentliche Hauptversammlung 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET] 

4. Ort der Hauptversammlung  Konferenzzentrum München der Hanns-Seidel-Stiftung e.V., 

Lazarettstraße 33, 80636 München, Deutschland 

5. Aufzeichnungsdatum  02.03.2026, 24:00 Uhr (MEZ) 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:  

20260302; 23:00 UTC] 

6. Uniform Resource Locator (URL)  https://www.hoenle.com/de/investoren/hauptversammlung/ 

 


